
 
 
 
 
02.024 n Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 
 
Rückweisung Hess Bernhard 
 
Das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer ist mit folgenden Auflagen an den Bundesrat 
zurückzuweisen: 
 
Die Zahl der in einem Jahr einwandernden Personen, einschliesslich derjenigen, die ein Asylgesuch 
stellen, oder deren Wegweisung weder möglich, zulässig noch zumutbar ist, darf nicht höher sein als die 
der im Vorjahr ausgewanderten Personen. Nicht mitgezählt werden:  
 
a. Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer; 
b. Personen, die sich mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung weniger als zwölf Monate in der Schweiz 

aufhalten; 
c. Angehörige von Staaten, mit welchen die Schweiz Abkommen über den freien Personenverkehr 

abgeschlossen hat; 
d. Angehörige diplomatischer und konsularischer Dienste sowie internationaler Organisationen. 
 
Vorbehalten bleiben zwingende Bestimmungen des Völkerrechts.  
 
 
Bern, 19. März 2004 Hess Bernhard 


